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Die Ermächtigung zur Vornahme der in Art. 11 Abs. 1 des Übereinkommens vorgesehenen
Notifikation wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet und vom Bundeskanzler gegengezeichnet;
nach Mitteilung des Schweizerischen Bundesrates ist das Übereinkommen gemäß seinem Art. 12
Abs. 1 am 8. Feber 1976 für Österreich und Frankreich in Kraft getreten.

Frankreich hat gemäß Art. 15 des Übereinkommens erklärt, daß die Bestimmungen des Über-
einkommens auf die Gesamtheit des Hoheitsgebietes der Französischen Republik Anwendung
finden.

Kreisky


